
Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft e.V.

Tanja Wecker, BWKG e.V., Stuttgart 1

am 05. Juni 2013 in Stuttgart
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� In-Kraft-Treten des Gesetzes zum 23. Oktober 2012 

(viele Regelungen traten jedoch erst zum 01. Januar 2013 in  

Kraft)



Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft e.V.

Das Das PflegePflege--NeuausrichtungsgesetzNeuausrichtungsgesetz--PNG reagiert auf…PNG reagiert auf…

• Wohnformen zwischen 
ambulant und stationär 
werden gefördert

• 30 Mio Euro Fördersumme 
für Initiativprogramme für 
ambulante WGs

möglichst lange 
unabhängig und 

selbstbestimmt zu 
leben
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für Initiativprogramme für 
ambulante WGs

leben

• Reaktion auf den 
demographischen Wandel

• Deutliche Erhöhungen der 
Leistungen für demenziell 
Erkrankte in der 
ambulanten Versorgung

fast 2,5 Mio Menschen 
in Deutschland sind 
pflegebedürftig, viele 

davon sind an 
Demenz erkrankt



Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft

PflegePflege--NeuausrichtungsNeuausrichtungs--Gesetz Gesetz –– PNGPNG

§ 38a SGB XI: Zusätzliche Leistungen für Pflegebedürftige in 
ambulant betreuten Wohngruppen

Pflegebedürftige in selbstorganisierten Wohngruppen erhalten seit 
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Pflegebedürftige in selbstorganisierten Wohngruppen erhalten seit 

2013 eine Pauschale von 200 Euro monatlich pro Bewohner zur 

Finanzierung einer Person (Präsenzkraft), die pflegerische und 

hauswirtschaftliche Alltagshilfen leistet und sich auch um 

organisatorische Abläufe kümmert 

→ Wohngruppenzuschlag ist eine zweckgebundene Geldleistung



Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft

PflegePflege--NeuausrichtungsNeuausrichtungs--Gesetz Gesetz –– PNGPNG

§ 38a SGB XI: Zusätzliche Leistungen für Pflegebedürftige in 
ambulant betreuten Wohngruppen

Voraussetzungen:Voraussetzungen:
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Voraussetzungen:Voraussetzungen:

- regelmäßig min. drei Pflegebedürftige wohnen dort

- eine Pflegekraft ist (pflegerisch oder organisatorisch) tätig

- Zweck ist die gemeinschaftlich organisierte pflegerische  

Versorgung, dem die jeweils maßgeblichen heimrechtlichen 

Vorschriften oder ihre Anforderungen an Leistungserbringer nicht 

entgegenstehen



Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft

PflegePflege--NeuausrichtungsNeuausrichtungs--Gesetz Gesetz –– PNGPNG

§ 38a SGB XI: Zusätzliche Leistungen für Pflegebedürftige in 
ambulant betreuten Wohngruppen

Definition Wohnung:
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Definition Wohnung:

Liegt vor, wenn der Sanitärbereich, die Küche und wenn vorhanden 

der Aufenthaltsraum einer abgeschlossenen Wohneinheit von allen 

Bewohnern jederzeit allein oder gemeinsam genutzt werden kann



Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft

PflegePflege--NeuausrichtungsNeuausrichtungs--Gesetz Gesetz –– PNGPNG

§ 38a SGB XI: Zusätzliche Leistungen für Pflegebedürftige in 
ambulant betreuten Wohngruppen

Definition Wohngruppe:
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Definition Wohngruppe:
Wenn regelmäßig min. drei Pflegebedürftige in der gemeinsamen 

Wohnung mit dem Zweck der gemeinschaftlich organisierten 

pflegerischen Versorgung zusammenleben 

Achtung:Achtung: es können daneben auch nicht pflegebedürftige Personen 

in der WG wohnen; scheidet jedoch einer der min. drei Pflege-

bedürftigen dauerhaft aus (Tod, Auszug etc.), sind die 

Voraussetzungen nach § 38a nicht mehr erfüllt; dann keine Zahlung 
mehr des Wohngruppenzuschlags! 
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PflegePflege--NeuausrichtungsNeuausrichtungs--Gesetz Gesetz –– PNGPNG

§ 40 SGB XI: 

Die finanziellen Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung des 

individuellen Wohnumfeldes des Pflegebedürftigen* dürfen einen 
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individuellen Wohnumfeldes des Pflegebedürftigen* dürfen einen 

Betrag von 2.557 Euro je Maßnahme bzw. Pflegebedürftigem, 

wenn mehrere Pflegebedürftige gemeinsam in einer Wohnung 

wohnen, nicht übersteigen. Der Gesamtbetrag je Maßnahme bei 

mehreren Pflegebedürftigen in einer gemeinsamen Wohnung ist auf 

10.228 Euro begrenzt (d.h. Annahme von 4 Personen). 

(Zuschüsse der PK werden künftig ohne einen Eigenanteil des Pflegebedürftigen 

gewährt. Die Prüfung der Einkommenssituation des Pflegebedürftigen entfällt 

somit.* vgl. auch § 123 Abs. SGB XI)



Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft

PflegePflege--NeuausrichtungsNeuausrichtungs--Gesetz Gesetz –– PNGPNG

§ 45e SGB XI: Anschubfinanzierung zur Gründung von 
ambulant betreuten Wohngruppen

Zur Förderung von ambulant betreuten Wohngruppen werden 
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Zur Förderung von ambulant betreuten Wohngruppen werden 

Pflegebedürftigen, die an der Gründung einer WG beteiligt sind, 

zusätzlich neben den Ansprüchen nach § 40 (Pflegehilfsmittel 

und wohnumfeldverbessernden Maßnahmen ) für die alters-

gerechte oder barrierearme Umgestaltung der Wohnung einmalig 

ein Betrag von bis zu 2.500 Euro* gewährt (max.10.000 Euro). 

* Begrenzt auf 30 Mio €, jedenfalls bis zum 31.12. 2015
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PflegePflege--NeuausrichtungsNeuausrichtungs--Gesetz Gesetz –– PNGPNG

§ 123 SGB XI: Übergangsregelung: verbesserte Pflege-
leistungen für Personen mit erheblich eingeschränkter 
Alltagskompetenz
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Leistungen der Pflegeversicherung werden seit Beginn des Jahres 

2013 auf die besonderen Bedürfnisse von Personen mit erheblich 

eingeschränkter Alltagskompetenz hin ausgeweitet 

Erstmalig Ansprüche auf:Erstmalig Ansprüche auf:

-Pflege- und Geldleistungen

-Ersatzpflege (alt: Verhinderungspflege)

-Pflegehilfsmittel und wohnumfeldverbessernde Maßnahmen



Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft

PflegePflege--NeuausrichtungsNeuausrichtungs--Gesetz Gesetz –– PNGPNG

§ 123 SGB XI: Übergangsregelung: verbesserte Pflege-
leistungen für Personen mit erheblich eingeschränkter 
Alltagskompetenz

Definition.: erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz  Definition.: erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz  
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Definition.: erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz  Definition.: erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz  

Vorliegen eines erheblichen Bedarfs an allgemeiner 

Beaufsichtigung und Betreuung; dies kann u.a. bei 

Personen mit demenzbedingten Fähigkeitsstörungen 

vorliegen



Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft

PflegePflege--NeuausrichtungsNeuausrichtungs--Gesetz Gesetz –– PNGPNG

§ 123 SGB XI: verbesserte Pflegeleistungen für Personen mit 
erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz

Die verbesserten Pflegeleistungen gelten für Personen mit erheblich 

eingeschränkter Alltagskompetenz (d.h. eingestuft nach § 45a SGB 
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eingeschränkter Alltagskompetenz (d.h. eingestuft nach § 45a SGB 

XI) der Pflegestufen 0* – II zusätzlich zu den Leistungen der 

niedrigschwelligen Betreuung nach § 45b SGB XI ( seit 2008)

(*Bundesregierung geht davon aus, dass dies nur 40 000 Personen sein werden)



Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft

PflegePflege--NeuausrichtungsNeuausrichtungs--Gesetz Gesetz –– PNGPNG
§§ 123 SGB XI: Finanzielle Auswirkungen im ambulanten Bereich123 SGB XI: Finanzielle Auswirkungen im ambulanten Bereich
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� Häusliche Pflege hat bisher

- GrundpflegeGrundpflege

und    - HauswirtschaftsversorgungHauswirtschaftsversorgung

durch geeignete Pflegekräfte, § 36 SGB XI umfasst
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PflegePflege--NeuausrichtungsNeuausrichtungs--Gesetz Gesetz –– PNGPNG
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durch geeignete Pflegekräfte, § 36 SGB XI umfasst

� Durch das PNG kam nun auch BetreuungBetreuung als dritte Säuledritte Säule

der ambulanten Leistungserbringung (unabhängig zu den   

Leistungen nach § 45 ff SGBX I) hinzu

� Es handelt sich um eine Sachleistung der Pflegeversicherung im 

Gegensatz zu der Geldleistung (§§ 37, 38 SGB XI), die in Form 

von Pflegegeld an den Versicherten ausbezahlt wird



Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft

PflegePflege--NeuausrichtungsNeuausrichtungs--Gesetz Gesetz –– PNGPNG

§ 124 SGB XI: häusliche Betreuung

Pflegebedürftige der Pflegestufe I bis III UND Versicherte, die 

nach § 45 eingestuft sind, erhalten Leistungen der häuslichen 
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nach § 45 eingestuft sind, erhalten Leistungen der häuslichen 

Betreuung, die neben Grundpflege und hauswirtschaftlicher 

Versorgung als pflegerische Betreuungsleistung erbracht wird

Neue dritte Säule der ambulanten Versorgung
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PflegePflege--NeuausrichtungsNeuausrichtungs--Gesetz Gesetz –– PNGPNG

§ 124 SGB XI: Übergangsregelung häusliche Betreuung

Leistungen: 

Tanja Wecker, BWKG e.V., Stuttgart

� Unterstützung von Aktivitäten im häuslichen Umfeld, die der   

Kommunikation und der Aufrechterhaltung sozialer Kontakte  

dienen

� Unterstützung bei der Gestaltung des häuslichen Alltags, 

insbesondere Hilfen zur Entwicklung und Aufrechterhaltung 

einer Tagesstruktur, zur Durchführung bedürfnisgerechter 

Beschäftigung und zur Erhaltung eines bedürfnisgerechten 

Tage-/Nachtrhythmus
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Kontakt:

Tanja Wecker
Juristin
Referentin Geschäftsbereich Pflegeeinrichtungen, Personal und Recht

Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft e.V. 

Verband der Krankenhäuser, Rehabilitations- und Pflegeeinrichtungen
Birkenwaldstraße 151

70191 Stuttgart
Telefon 0711 25777-23

wecker@bwkg.de

www.bwkg.de


